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Briefaktion 07/26  –   El Salvador:     Fidel Zavala    Haftbedingungen, drohende Folter
                                                                                 
                                                                                 




	
	

	
	El Salvador: 6,2 Mio. Einwohner auf 21.041 km² Fläche, BSP/Einw. 3.580 $ (2012), Bevölkerung: 90% europäisc-indischer Abstammung, 10% Indigene, über 2 Mio. Salvadorianer leben im Ausland; Religion: 60-70% Katholiken, 25-30% Protestanten (Freikirchen).
Die Republik El Salvador hat den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte ratifiziert und das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe ratifiziert.




	
	Die anhaltende Untersuchungshaft des Menschenrechtsverteidigers Fidel Zavala, Sprecher der Nichtregierungsorganisation UNIDEHC (Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios) gibt Anlass zur Sorge. Fidel Zavala befindet sich laut Amnesty International (AI) schon seit dem 25. Februar 2025 im Gefängnis, nachdem er die Gemeinde La Floresta im Widerstand gegen ihre Zwangsräumung unterstützt hatte. Der Gemeinde gehören mehr als 200 Familien in San Juan Opico an. Sie hat Rechtsansprüche auf das Land geltend gemacht. Mehr als 20 Gemeindevorsteher*innen wurden festgenommen.
Die Ermittlungen gegen Fidel Zavala wurden bis März 2026 verlängert, obwohl eine Untersuchungshaft nach den internationalen Menschenrechtsnormen immer Ausnahmecharakter haben soll und die Unschuldsvermutung gilt. Es besteht die Gefahr, dass weitere Verlängerungen folgen könnten.
Berichte über seine Haftbedingungen geben ebenfalls Anlass zur Sorge. Eine verlängerte Inhaftierung unter einschränkenden Bedingungen könnten seine körperliche und geistige Gesundheit ernsthaft beeinträchtigen und gegen sein Recht auf humane Behandlung verstoßen. 
Fidel Zavala ist ein Menschenrechtsverteidiger und hat schon früher öffentlich Kritik an mutmaßlicher Folter und Todesfällen in Haft geübt. Seine strafrechtliche Verfolgung und verlängerte Untersuchungshaft könnte eine Vergeltungsmaßnahme für seine legitime Menschenrechtsarbeit sein und eine abschreckende Wirkung auf andere Angehörige der Zivilgesellschaft in El Salvador haben.
Nach seiner Festnahme wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. In den Fällen, in denen es um angeblichen schweren Betrug ging, ordneten die Gerichte später die endgültige Einstellung des Verfahrens an oder erklärten die Strafverfolgung für beendet, nachdem eine Schlichtungsvereinbarung erzielt worden war oder die Verantwortlichkeit nicht festgestellt werden konnte. In keinem dieser Verfahren ist Fidel Zavala verurteilt worden.
In dem Verfahren gegen die Gemeinde La Floresta wird er wegen rechtswidriger Vereinigung, illegaler Vermarktung von Grundstücken und Parzellen und unerlaubter Berufsausübung angeklagt. Am 13. März 2025 ordnete das Fünfte Gericht gegen organisierte Kriminalität eine sechsmonatige Untersuchungshaft an. Die Ermittlungsphase wurde später bis März 2026 verlängert. 
Es wurden Bedenken hinsichtlich der schlechten Haftbedingungen in den Zellen der Isidro-Menéndez-Haftanstalt geäußert, u. a. gab es mehrere Tage lang keinen Zugang zu Wasser. Berichten zufolge hat seine Familie seine Grundbedürfnisse gedeckt.
Am 15. Mai 2025 sandte die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechtsverteidiger Mary Lawlor mit weiteren Berichterstattenden aus den UN-Sonderverfahren eine offizielle Mitteilung an den salvadorianischen Staat (Ref. AL SLV 2/2025). Sie brachten ihre Besorgnis über seine mutmaßlich willkürliche Inhaftierung und mögliche Kriminalisierung zum Ausdruck. Die salvadorianische Regierung antwortete nicht innerhalb der 60-Tage-Frist, woraufhin das Schreiben veröffentlicht wurde.



	
	Bitte unterschreiben Sie den Brief an den Generalstaatsanwalt von El Salvador und senden Sie diesen an die Botschafterin in Berlin. Es liegt nur ein Brief-Exemplar bei. Der unterschriftsfertige Brief kann wörtlich oder inhaltlich genutzt werden – bitte bleiben Sie höflich. Die Adressen sind der Vorlage zu entnehmen (Porto nach El Salvador, Luftpost, 1,25 EUR; nach Berlin 0,95 EUR). Bearbeitung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt dieser Sendung, spätestens bis zum 30.04.2026.  [Fax-Nr. der Botschaft: 030/20646629, S.E. Frau Florence Eugenia Vilanova De von Oehsen; 
E-Mail: embajadaenalemania@rree.gob.sv ]
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Briefaktion 08/26  –  THAILAND / VIETNAM:     Le Chi Thanh               
                                                                                 
                                                                                           drohende Auslieferung und Folter





	
	

	
	Thailand: 66,7 Mio. Einwohner auf 513.115 km2 Fläche, BSP/Einw. 5210 $ (2012), Bevölkerung: 80% Thaivölker, 12% Chinesischstämmige, 4% Malaien, 3% Khmer u.a. Minderheiten. Religion: 94% Buddhisten, 5% Muslime, 1% Christen. Das Königreich Thailand hat den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe ratifiziert.

	
	

	
	In den letzten Jahren sind Menschen aus Vietnam, die in Thailand Schutz suchen, immer stärker gefährdet.
So kam es bereits mehrfach zu Entführungen durch das vietnamesische Regime. Aber auch durch den Austausch zwischen den jeweiligen nationalen Behörden oder durch Beantragung von Auslieferung versucht Vietnam, kritische Menschen unter Zwang zurückzuholen.

Am 6. März 2026 nahmen die Behörden in Thailand den Vietnamesen Le Chi Thanh an seinem Wohnsitz in der Provinz Pathum Thani fest. Zuvor hatten die vietnamesischen Behörden seinen Ausweis für ungültig erklärt. Laut Human Rights Watch übt die vietnamesische Botschaft in Bangkok Druck auf die thailändischen Behörden aus, ihn nach Vietnam zu überstellen.
Er wird in der Einwanderungshaftanstalt Suan Phlu in Bangkok festgehalten. 

Le Chi Thanh wurde am 20. Juli 1983 in Vietnam geboren. Er ist ehemaliger Hauptmann der vietnamesischen Volkspolizei. 
Während seiner Dienstzeit hat er sich gegen Korruption innerhalb der Polizei ausgesprochen. 
Aufgrund seiner Haltung und seiner Aktivitäten gegen Korruption wurde er vom vietnamesischen Ministerium für öffentliche Sicherheit aus dem Dienst entlassen.
Anschließend kritisierte Le Chi Thanh weiterhin öffentlich Fehlverhalten der Strafverfolgungsbehörden, insbesondere mutmaßliche Bestechung unter Verkehrspolizisten und Verletzungen der Bürgerrechte. 
Um seine Ansichten zu äußern, nutzte er soziale Medien und Online-Plattformen.

Im Jahr 2021 wurde Le Chi Thanh strafrechtlich verfolgt und erhielt zwei Strafurteile. 
Wegen angeblichen „Widerstands gegen Personen in Ausübung ihrer Amtspflichten” wurde er zu zwei Jahren Haft verurteilt. 
Zusätzlich wurde er unter dem Vorwurf des „Missbrauchs demokratischer Freiheiten zur Verletzung der Interessen des Staates” zu drei Jahren Haft verurteilt. Er hat im Gefängnis Folter erlitten.
Nach insgesamt fünf Jahren Haft wurde er im Juni 2025 freigelassen. 
Le Chi Thanh nutzte nach seiner Freilassung weiterhin soziale Medien, um sich für Freiheit, Demokratie und Transparenz in der vietnamesischen Gesellschaft einzusetzen.
Im September 2025 verließ er aus Sorge vor erneuter Verhaftung Vietnam und suchte Zuflucht in Thailand.

Die Entführung des vietnamesischen Journalisten und Bloggers Duong Van Thai im April 2023 in Thailand und die Festnahme des vietnamesischen Menschenrechtsverteidigers Y Quynh Bdap durch die Behörden Thailands mit erfolgter Auslieferung nach Vietnam im November 2025 machen die Gefährdung deutlich.

	
	




	
	Bitte schreiben Sie an den Premierminister des Königreichs Thailand und senden Sie eine Kopie an den Botschafter in Berlin. Der unterschriftsfertige Brief kann wörtlich oder inhaltlich genutzt werden – bitte bleiben Sie höflich. 
Die Adressen sind der Vorlage zu entnehmen (Porto nach Thailand, Luftpost, 1,25 EUR; nach Berlin 0,95 EUR). 
Bearbeitung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt dieser Sendung, spätestens bis zum 30.04.2026. 
[Fax-Nr. der Botschaft von Thailand: 030/79481511, S.E. Herrn Chittipat Tongprasroeth; 
E-Mail: general@thaiembassy.de ]
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